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REPUBJJIK ÖSTEIllillICH 
BundesministeriuD 

für soziale VervJal tunt:; 

;~~ -l'i4'f. /',. 
1\5s. ;1m. __ .ll.J~Jl~,-.j969 

Zl ~ 200335/6·6·:1/69 \lien.~ den 12"November 1969 

der Anfrace der Abgeordneten MELTER, 
Dro van TONGEL UDd Genossen an die 
Frau Bundesruinister flU' soziale Ver­
'ual tung 'i betreffend Al tpensioEen 

(Nr" 1417/J)0 

In der vorliegenden Anfrage i:Jerden an die Frau 

Bundesminister für soziale Verl;;al tung folgende Fragen 

ßerichtet: 

10 Sind Sie der Ansicht, daß diese Benachteili­

. gunß gerechtfertigt ist? 

20 Sehen Sie .,. abgesehen von IvIaBnahmen fürsorge­

rechtlicher l~atul' , .. keine andere I'1öglichkei t, 

eine dem Lor..nni veau 1959 angepaßte Pensions·· 

bemessung sicherzustellen? 

30 ~Jas verden Sie zur Verbesserung der LaGe der 

Altpensionisten tun? 

40 '\rJelche !1itteilung haben Sie diesbezüglich dem 

Herrn Bundeskanzler bereits im Februar doJo. 

zuko~~en lassen? 

Zu <lieser Anfrage beehre ich IIlich folGendes mit·, 

zuteilen: 

\1ie ic1'_ in der Bec:mtl':rortun5 der AI1..frage der Ab--

geordneten ~mLTER, Drovan TCI\"GEL und Genossen, Er. 1239/J , 

vom 70501969 ausgeführt habe, kOlmte durch die Renten·· 
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reform der 8~Novel1e und durch die 130 und lLl' q Novelle 

zum ASVG 0 der Unterschied z'\iTischen den Vor~·ASVG., ... und den 

.A.8VG,··Pensionen beseitigt \Terden .. sOl:ieit dies über·" 

haupt möglich lJ8.r 0 Ich Hies dz,rauf hin ~ daß es bei jener 

GrUF?e von Pensionisten nicht möglich 'i::!ar, diesen Unter~­

schied zu beseitigen, die durch die seinerzeitige uno 

gleichi'näßice Entuicklung der Höchstbei tr8.Gsgrundlage 

zei t'ueise untel'versichert vJar G Auf diesen Umstand und 

nicht auf zu niedrige Aufv!ertungsfaktoren für die zu·-

rückliegenden Beitraßszeiten ist es zurückzuführen, daß die 

Leistungen der Pensionisten, die vor 1939 in den Ruhe·, 

stand getreten sind, niedrie;er sind als die ihrer Be·· 

rufskollegen in vergleichbaren Stellungen, die jetzt in 

Pension gehel.1v 

Die jährliche Neufestsetzung der Höchstbeitrags·· 

grundlage ur:.d damit ihre kontinuierliche Anpassung an 

die geä."1derten v:irtschaftlichen Verhältnisse erfolgt 

bekanntlich erst seit dem J8.hre 1966 auf Grund des 

Pensionsanpussungsgesetzeso Eine solche regelmäßige 

Anpassunc hat es vorher nicht gegebenv Die Höchstbei--

tragsßrundlage I'rurde Zhar auch ab 1935 wiederholt er·-

höht, doch erfolgten die Erhöhungen ohne ein bestimmtes 

System., abrupt und vor allem ohne Rücksicht auf (j~,c 

laufende EntvJ'icklune; der Löhne und Gehs.1ter< Sö erhöhte 

sich die Höchstbei tragsgrundlage von ll·oo 3 alt = 267 PJ1 

(= '267 S neu) im J~lhre 1938 auf 7'0200 S im Jahre 1969; 
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das ist eine Erhöhung auf d'as .27 ·fache o Im übrigen 

stellt sich die' Frage, ob c,ic in der Angestcll tenver" 

sicherunG; bis zu::: Jahre 1938 1-nrksame Höchstbei trags·~ 

crundlage von L:06 S nicht schon eine Unterversicherung 

bedeutete" L~ der Sonderversicherung für die Journalisten, 

Ph2rmazeuten ,'nd die Gutsangestellten ßalt närJlich eine 

Höchstbeitragsgrundlaßc von 800 So 

Da für die Fensionsbemessungsgrundlage die in die 

Bemessungszeitfallenden Beitrags[,rundla[;en maßgebend 

sind, lürkt sich eine unregelmäßige Erhöhung der Höchst 

beitragsgrundlage entsprechend auf die j o\\!eiligo höchst 

mögliche Bemessunssgrundlage aus. Die beispielsveise im 

Jahre 195L~ höchstffiögliche Bemessungsgrundlage , bezogen 

auf das Jahr 1969, beträgt darnach 3,.602 S~ im Jahre 1<;61.1, 

hingegen 6.051 S. 

\-Jie ich schon \-riederholt darlegte, kann diese Aus~ 

wirkuns der Unterversicherung heute rücht mehr beseitigt 

1';-erc1en ,vwil den Versicherungsträcern die Gehaltsteile, 

die über die seinerzeitigen HöchstbeitragsgrundlaGen 

hinausgehen, nicht bekannt sind" 

Die nachteilige AU::;-\,7irkung der ~3einerzei tigen Unter·· 

versicherullf; "lird aber auch noch durch einenvr6lteren 

Umstand verschärft, Er ist darin besrundet, daß das 

Pensionsversicherungsgesetz aus dem Jahre 1909 nur 0inen 

kleinen Kreis der heute dem Ancestelltenberuf zuzilzählendeE 

Dienstnehmer erfaßt hat 0 Erst d'as 1927 Hirksam ge\mrdene 
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Angestell tenversi cheru.ugsg'0 setz hat im wesentlichcn~lle 

t1 ene DieIls·tneD ... l'IlSr in die Pflichtversicherung einbezo[>n, 

deren Tätigkeit nach dem Anß9stelltcngesetz zu beurtei~n 
\ 

,'rare Das bedeutet ~ daß die erstmalige objektive rlöglicJ:Ül,üt, 

Versicherungszei ten zu er':!erben ~ nicht für cüle 'Ancestelt:;1J. 

zur gleichen Zeit eintrat und daß es aber auch innerhalb 

der gleichen Angestelltengruppe vrie die folgenden Be'i 

sT'ie1e zuic.rcn _. (. • ..1 vom Al tor des Betroffenen abhängt, \'~ie·· 

viele Versicherung::izeiten cr höchstens envcrben kor.u'.l.te c 

So kann ein kaufmännischer An[8ste11ter des Ge-

burts,jahrganges 1905 im Zeitpunkt seinE.:s 65· .. Lebensjahres 

(1970) Da):imal 1[·3 Beitracsjahre und L~ Jahre an Vordienst 

zeiten, insgesamt l:j·7 Versicherungsjahre, er\·rcrben; das 

Ausmaß 38iner Alterspension nach dem ASVGo beträgt damit 

79,5 VolL der Bemessungsgrundlage 0 \-J'urde er im Jahre 

1870 geboren, so kan..n er bei Erreichen der Altersgrenze 

(1935) mazima1 8 B8i trac;sjahre und 27 Jahre an Vordicnst-· 

zeiten, insgesamt 35 Versicherungsjahre erir-Jerben; das 

entspricht 6l:j·, 5 VoR, der BemessungsgruIld1age c Gehört er dem 

Geburtsjahrgang 1890 an, konnte er zu seinem 65oLebens·­

jahr (1955) höchstens 28 Beitrag,sjahre und 14 Jahre an 

Vordienstzeiten, insgesEu:1t L~2 Versicherungsjahre nach-·· 

Heisen; das er.tspricht 75 vaIL der Bemessungsgrundlac;e 0 

Auch diese Ausvlirkungen lassen sich mit dem versicherungs·· 

technischen Instrumentarium nicht beseitigeno 

\ 
\ 
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Auf Grund dioser Ausführungen beantvJOrte ich die 

w'1. mich gerichteten Fragen Hie folGt: 

Zu ): Die nachteiligen AuS\·,rirh.'1.lngen sind, 1:1ie ich dar··, 

gelegt habe, nicht im System unseres Pensionsver-· 

sicherunssrechtes sondern in dessen historischer 

En,tv.Jicklung begrih"ldet 0 

f.u _~..23nd 3.:t;_. Durch die 8 "Novelle zum ASVG 0 Hurden sämt·o~ 

liehe bis dahin angefallenen I'ensionen mit der an·" 

geführten Einschr~Ullinng auf das LohPIliveau des 

Jahres 1959 gebrachte Ungeachtet dessen sieht 

der Enth'Urf einer 2LLNovelle zum ASVGo eine 

Lösung vor, durch die be,·drkt \-lird, daß der .n 

unter Reranziehune; der .Auf'liTertungsfaktoren ,'0 

valorisierte Wert einer vor dem 1.1.1939 zuer­

kannten Pension erreicht "\Jir<:'1o Diese Lösung be-, 

deutet, daß im Jahre 1970 dem in Frage kommenden 

Kreis von Leistunc,sempfängern insgesamt über L~ r1illoS 

zufließen werden; der kapitalisierte Wert dieser 

Leistungsverbesserung beträgt et1:Ta L+-O bis 50 r1i11.S 0 

Zu L!_); Bei meinen Gesprächen mit dem Herrn Bundeskanzler 

im Februar d,J" 1/Jurde nur die r1öclichkeit erörtert, 

den ältesten Pensionisten aus Mitteln des Unter·~ 

stützungsfonds eine höhore, Geburtstags-- bZ'l:J 0 \Jeih..nacb'~8-

gabe zukommen zu lassen und don Kreis der da'bei zum 

Zuge komm.enden Personen dO.hin zu 8r"\'J8i tGTD., daß be·-

rei ts die 85-·jährigen in den G6rlUß solcher Zm'!8ndungen 
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gelangenu Erst im Sommer d. J 0 vrurden Üoerlegungen 

angestellt? die et·wa in der Richtung der Regelung 

Gingen ~ vJie sie nunmehr in der RegierungsvorlaGe 

der 2LLHovelle zum A8VG" enthalten ist" 

".: 

". 
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